
Bekanntmachungen
  der Stadt Übach-Palenberg

12. Jahrgang / 11. Mai 2009 / Nr. 4
©

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
 und die Erteilung von Wahlscheinen für die 

Wahl zum Europäischen Parlament am 07. Juni 2009

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen 
Parlament für die Wahlbezirke der Stadt Übach-Palenberg 
wird  in der Zeit vom 18. bis 22. Mai 2009 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten (mo.- fr. 08.00 - 12.00 Uhr und 
mo. - do. 14.00 - 16.00 Uhr )  im Rathaus in Übach-Pa len-
berg, Rathausplatz 4, Zimmer Nr. B 3.06, für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahl-
berechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Per son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollstän digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister 
ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melde rechts-
rahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landes-
meldegesetze eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 22. Mai 2009  bis 12.00 Uhr, 
beim Wahlamt der Stadt Übach-Palenberg im Rathaus, 
Rathausplatz 4, Zimmer Nr. B 3.06, Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 17. Mai 2009 eine 
Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis 
Heinsberg  durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl teilneh-
men.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl be-
rech tigter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahl berechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in  das Wählerverzeichnis 

bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, 
bei Unionsbürgern nach § 17 a  Abs. 2 der Europawahlordnung 
bis zum 17. Mai 2009 

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 22. Mai 2009 
versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a  Abs. 
2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 
21 Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 05. Juni 2009, 18.00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

                 Fortsetzung auf Seite 2

Bekanntmachung
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Fortsetzung von Seite 1:

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.      

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Übach-Palenberg, den 27.04.2009

Stadt Übach-Palenberg
Der Bürgermeister

In Vertretung
(Piotrowski)

Erster Stadtbeigeordneter

Ordnungsbehördliche Verordnung                       
über das Offenhalten von 

Verkaufsstellen aus besonderem 
Anlaß vom 18.03.2009

Stadtteil      Veranstaltungszeitpunkt

Übach  10.05.2009                  Maiblütenfest        
                  11.06.2009                  Sportveranstaltung
                  13.12.2009                  Weihnachtsmarkt                                

Palenberg    29.03.2009                  Frühlingsfest   
                   20.09.2009                  Kaiser-Karl-Fest
                   18.10.2009                  Oktoberfest
                   06.12.2009                  Weihnachtsmarkt  

Holthausen  24.05.2009                  Frühlingsfest
                   11.10.2009                  Oktoberfest  

§ 2
(1)   Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort 
zugelassenen Geschäftszeiten offenhält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes 
zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 3
Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 2 Satz 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) bei Zu   wi-
derhandlungen gegen diese ordnungsbehördliche Ver-
ordnung ist die Stadt Übach-Palenberg als örtliche Ord-
nungsbehörde.

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft.    

Die Verordnung vom 23.04.2008 tritt mit der Verkündung 
außer Kraft.  

Hinweise: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen die-
ser ordnungsbehördlichen Verordnung gemäß § 7 Abs. 6 
der Gemeindeordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden können, 
es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungs-
gemäß bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hier  mit verkündet.

Übach-Palenberg, den 22.04.2009

Stadt Übach-Palenberg
als örtliche Ordnungsbehörde

Piotrowski
Erster Stadtbeigeordneter 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (LÖG-NRW) vom 16.11.2006 in 
der z.Zt. geltenden Fassung, wird von der Stadt Übach-
Palenberg als örtliche Ordnungsbehörde aufgrund des 
Beschlusses des Rates der Stadt vom 17.03.2009 für das 
Gebiet der Stadt Übach-Palenberg (Stadtteile Übach, 
Palenberg und Holthausen) folgende ordnungsbehörd liche 
Verordnung erlassen:

§ 1
Aus Anlass der von den Aktionsgemeinschaften der Stadtteile 
Übach, Palenberg und Holthausen veranstalteten und in der 
nachfolgenden Aufstellung genannten Jahrmärkte, dürfen 
die Verkaufsstellen in den betreffenden Stadtteilen am 
Sonntag der jeweiligen Veranstal tung in der Zeit von 13.00 
Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.
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Fassung, über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

2. Unbeachtlich sind gem. § 215 BauGB
    1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
        Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und        
        Formvorschriften,
    2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht- 
        liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis  
       des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans   
       und
    3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
        Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines 
        Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungs- 
        planes der Innenentwicklung Nr. 107 – Rathausplatz 
        2 - schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht 
       worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
       den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

3. Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Kommunalwahl-ZusammenlegungsG vom 
24.6.2008 (GV. NRW. S. 514) in der z.Zt. gültigen Fassung, 
kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung gegen den Bebauungsplan der 
Innenentwicklung Nr. 107 – Rathausplatz 2 - nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vor-  
    geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
    durchgeführt
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
    bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
    beanstandet oder
d) der Verfahrens- oder Formmangel ist gegenüber der 
    Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte  
    Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
    die den Mangel ergibt.

Übach-Palenberg, den 07.05.2009

Stadt Übach-Palenberg 
Schmitz-Kröll
Bürgermeister

Betr.: Bebauungsplan der Innenentwicklung 
            gem. § 13 a BauGB Nr. 107 – Rathausplatz 2 -
 hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

Der Rat der Stadt Übach-Palenberg hat in seiner Sitzung 
am 05.05.2009 gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 24. Dezember 2008 (BGBI. I S. 3018) in der z. 
Zt. gültigen Fassung, den Bebauungsplan der Innenentwick-
lung Nr. 107 – Rathausplatz 2 - mit Begründung als Satzung 
beschlossen.

Betroffene Flurstücke:
Gemarkung Übach-Palenberg, Flur 17 Flurstücke: 1684, 
1650, 1113, 65, 66/3, 628, 629, 631, 895 tw., 896, 638 tw., 
776 tw., 1214 tw.

Planabgrenzung:

Der Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 107 – Rat-
hausplatz 2 - wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB bekannt 
gemacht und damit rechtskräftig. Ab sofort kann der Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung Nr. 107 – Rat hausplatz 2 - 
einschließlich seiner Begründung während der Dienstzeiten 
bei der Stadtverwaltung, Rathausplatz 4, 52531 Übach-
Palenberg, im Stadtentwicklungsamt, Ebene B 1, eingese-
hen und über dessen Inhalt Auskunft verlangt werden.

Dienstzeiten: montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr, montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
sowie zusätzlich nach Absprache mit einem Mitarbeiter des 
Stadtentwicklungsamtes.

Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
24. Dezember 2008 (BGBI. I S. 3018) in der z. Zt. gültigen 
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